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Motion betreffend "Aufenthalts- und Reisequalität, Sicherheit und Werterhalt im 
Herzen von Frauenfeld" der Gemeinderäte Benjamin Stricker Zirfass und Heinrich 
Christ 

Beantwortung 

Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

An der Gemeinderatssitzung vom 20. April 2016 reichten die Gemeinderäte Benjamin Stri-

cker Zirfass und Heinrich Christ eine Motion nach Art. 43 des Geschäftsreglements für den 

Gemeinderat ein (Beilage). 

 
Der Stadtrat beantwortet die Motion wie folgt: 

 

Entlastung und Aufwertung Innenstadt 

Am 19. Juli 2010 konnte nach einem längeren Rekursverfahren das Lastwagenfahrverbot für 

Fahrzeuge mit einer Länge von über 12 Meter auf diversen Strassen in der Innenstadt in Kraft 

treten. Die Massnahme entlastet primär und nachweislich die betreffenden Strassen vom 

schweren Durchgangsverkehr, insbesondere die Strassenabschnitte in der Vorstadt und auf 

der Promenade. Nachfolgend prüfte der Stadtrat diverse weitere Aufwertungsmassnahmen 

für die Innenstadt und speziell auch für die Vorstadt, welche aber nicht resp. noch nicht um-

gesetzt werden konnten. 

 

Ausgangslage 

Die Motion betrifft grösstenteils innerstädtische Strassen, welche im Eigentum des Kantons 

sind. Der Stadtrat hat deshalb keine Weisungsbefugnis. Aktuell liegen diverse, teilweise sehr 

umfangreiche Untersuchungen von verschiedenen Organisationen zu reduzierten Geschwin-

digkeiten in Ortszentren vor, u.a. die von den Motionären erwähnte „Optimale Geschwin-
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digkeiten in Siedlungsgebieten“1 der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure 

und Verkehrsexperten (SVI) sowie „Einflussgrössen für die Bestimmung der optimalen Ge-

schwindigkeit auf Hauptverkehrsstrassen innerorts“2 vom Schweizerischen Städteverband. 

Grundsätzlich kann folgendes festgehalten werden: 

 

- Niedrige Geschwindigkeiten erhöhen die Sicherheit und reduzieren den Strassenlärm. 

- Höhere (signalisierte) Geschwindigkeiten führen nicht automatisch zu einer besseren Er-

reichbarkeit. 

- Eine abschnittsweise Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit beeinträchtigt die Netzfunk-

tion in der Regel nicht, die Gefahr von unerwünschtem Ausweichverkehr in Quartiere be-

steht jedoch. 

- Eine Strassenraumgestaltung muss entsprechend der Höchstgeschwindigkeit erfolgen, kann 

aber ein Überschreiten derselben nicht verhindern. 

- Die Auswirkungen von reduzierten Höchstgeschwindigkeiten auf den öffentlichen Verkehr 

sind zu beachten. 

 

Die innerstädtischen Achsen haben in Frauenfeld aufgrund einer fehlenden Entlastungsstras-

se als Nord-Süd-Verbindung auch eine wichtige, übergeordnete verkehrliche Aufgabe zu er-

füllen. Der Kanton steht in der gesetzlichen Pflicht, den Verkehr gemäss Durchgangsstrassen-

verordnung durchzuleiten. Allerdings hat dies unter Berücksichtigung der Ansprüche aller 

Verkehrsträger und auch der Aufenthaltsqualität sowie der Gestaltung des Siedlungsraums 

zu erfolgen. 

 

Nach einem intensiven Austausch auf politischer Ebene zwischen Stadt und Kanton hat die 

Stadt schliesslich ein Gesuch zur Teilnahme an einem nationalen Forschungsvorhaben "Tem-

po 30 auf Hauptverkehrsstrassen - Einsatzgrenzen und Umsetzung" gestellt. Diesem wurde 

jedoch durch den Kanton nicht zugestimmt. Hingegen wird im kommenden Frühjahr als kon-

kreter Schritt zur Verbesserung der Situation in der Vorstadt die Mittellinie entfernt. 

 

 

Erwägungen 

Grundlage für die verkehrsplanerischen Arbeiten ist das Konzept Mobilität 2030. Darin sind 

die diversen übergeordneten Projekte beschrieben, gebündelt und terminiert. 

                                                
1 

http://www.svi.ch/fileadmin/redaktoren/dokumente/Geschwindigkeit/Tagungsband_online.pdf 

2 
http://staedteverband.ch/cmsfiles/Bericht_Optimale%20Geschwindigkeit_SSV_Deutsch_WEB_2.pdf 

http://www.svi.ch/fileadmin/redaktoren/dokumente/Geschwindigkeit/Tagungsband_online.pdf
http://staedteverband.ch/cmsfiles/Bericht_Optimale%20Geschwindigkeit_SSV_Deutsch_WEB_2.pdf
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So hat der Stadtrat wie auch der Regierungsrat im Konzept festgehalten, dass das Zentrum 

vom Durchgangsverkehr entlastet werden soll (vergleiche Beantwortung Einfache Anfrage 

betreffend „Zentrumsnahe Stadtentlastung“ der Gemeinderäte Elliker/Geiges vom 28. Juni 

2016). Erst mit einer Stadtentlastung und der damit einhergehenden Verkehrsreduktion wird 

es möglich sein, die Innenstadt zwischen Kreuzplatz, Vorstadt, Schlossberg und Holdertor 

langfristig zu einem zusammenhängenden, attraktiven Standort für die ganze Region zu 

entwickeln. Dieses städtebauliche Potenzial muss im Fokus behalten werden. Bis zur Realisie-

rung einer Entlastungsstrasse sind Aufwertungen im öffentlichen Raum nur bedingt möglich. 

Es ist vorgesehen, dass zum Zeitpunkt der Erstellung einer Stadtentlastung innerstädtische 

Kantonsstrassen der Stadt abgetreten werden. 

 

Das Konzept Mobilität 2030, welches von Stadt und Kanton gemeinsam erarbeitet wurde, 

beinhaltet das Konzept ‚Verkehr Innenstadt‘, welches bis Ende 2017 vorliegen soll. Mit die-

sem Konzept werden Strassenraum-Umgestaltungen mittels Betriebs- und Gestaltungskon-

zepten (BGK), wo möglich verbunden mit reduzierten Geschwindigkeiten, geprüft. Im Fokus 

stehen die innerstädtischen Kantonsstrassen zwischen Kreuz- resp. Bahnhof- / Post- / Markt-

platz sowie insbesondere die Promenade und die Vorstadt. Die Auswirkungen auf die 

Ringstrasse sind ebenfalls zu beachten. Für die einzelnen Strassenstücke ist jeweils eine Ab-

wägung und Priorisierung der einzelnen Interessen aus dem Richtplan Siedlung und Verkehr 

vorzunehmen. Einer vorzeitigen, rascheren Umsetzung mit dem angesprochenen Versuchsbe-

trieb hat der Kanton nicht zugestimmt, weshalb der beschriebene ordentliche Weg einzu-

schlagen ist. 

 

In den verschiedenen Publikationen zur Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit sind die 

Auswirkungen ausführlich beschrieben und wurden von den Motionären auch bereits teilwei-

se benannt. Eine spezifische Untersuchung in Frauenfeld bringt keine grundsätzlich neuen 

Erkenntnisse und ist nach Ansicht des Stadtrates auch im Sinne eines effizienten Mitteleinsat-

zes nicht angezeigt. Hingegen wird gemäss Mobilität 2030 die bauliche Umgestaltung im 

benannten Perimeter vor allem im Bereich Promenade und Vorstadt sowie Kreuz- resp. Bahn-

hof- / Post- / Marktplatz untersucht werden. 

 

Der Stadtrat wird sich weiterhin für die Stossrichtung einer reduzierten Geschwindigkeit ein-

setzen. Allerdings ist dazu kein Bericht über die Wirkung einer Angleichung der Geschwin-

digkeit aller Verkehrsträger auf zentrumsnahen Frauenfelder Hauptstrassen notwendig. 
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Antrag 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der Erwägungen 

beantragt Ihnen der Stadtrat, die Motion für nicht erheblich zu erklären. Der Stadtrat wird 

gemeinsam mit dem Regierungsrat gemäss dem Mobilitätskonzept 2030 die Strassenraum-

Umgestaltungen mittels Betriebs- und Gestaltungskonzepten, verbunden mit reduzierten 

Geschwindigkeiten, untersuchen und vorlegen. 

 

 
Frauenfeld, 10. Januar 2017 
 
 
 NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD 
 Der Stadtpräsident Der Stadtschreiber 
   

   
 
 
 
Beilage: 
Motion 
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Beilage zur Motion vom 20. April 2016. 
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